FAX an die Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim:   06704 – 929-45  oder:

Verbandsgemeindeverwaltung   Langenlonsheim                                   

z.H. Frau B. Rösner

Naheweinstr. 80

55450 Langenlonsheim

ANMELDUNG ZUR FESTSETZUNG DER VERGNÜGUNGSSTEUER

Aufsteller

Name


Vorname


Straße


Wohnort


Bürgernummer (soweit vorhanden)


Aufstellungsort

(genaue Anschrift)




Aufstellung ab


Anzahl der Geräte


Art der Geräte




Kopie Meldeamt z. Ausstellung

der Geeignetheitsbestätigung

am:

(v.d. Verwaltung auszufüllen)


Bankeinzugsermächtigung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim wird bis auf Widerruf ermächtigt, die fällige Vergnügungssteuer von folgendem Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen:

Kontonummer


Bank mit Bankleitzahl









Datum
Unterschrift

